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von 817 (Nr. 463) oder die Constitutio Romana von 824 (Nr. 544); aus der 
Historiographie einschlägig wäre etwa die päpstliche Intervention auf dem 
Rotfeld bei Colmar im Jahr 833 (Nr. 643–647), aus der Warte der Konzilien-
geschichte die römische, aber von fränkischen Berührungspunkten geprägte 
Synode Eugens II. von 826 (Nr. 557). Insgesamt verteilen sich die 722 Einträ-
ge, die „so gut wie keine neu entdeckten Quellen“ zu berücksichtigen haben 
(S.  VI), aber einen beträchtlichen Anteil von Fälschungen enthalten (laut 
S. VIII ca. ein Drittel bei den Papstbriefen und ca. drei Viertel bei den Urkun-
den), sehr ungleich über die sechs Pontifikate: Die wohl nur ca. einen Monat 
währende Amtszeit Valentins kann U.  – beginnend mit der im 9.  Jh. sonst 
nicht bezeugten Proklamation als Kandidat im Vorfeld der Wahl (Nr.  561) 
bis zu Tod und Beisetzung (Nr. 566) – auf einer Doppelseite abbilden, wobei 
sie den S. VI formulierten Anspruch, diese „wenig belichtete“ Episode „auf 
dem aktuellen Forschungsstand zu erschließen“, mehr als einlöst. Größeren 
Raum nehmen insbesondere die Regesten zu Leo III. und Gregor IV. ein, was 
an deren Sedenzzeiten liegt, aber auch damit zu tun hat, dass beider Viten zu 
den umfangreichsten im Liber pontificalis zählen, aus dem sich laut Vf. ca. 
die Hälfte der Einträge „ausschließlich oder teilweise“ speist (S. VI). Nicht 
zuletzt dem lokalen Fokus dieser Hauptquelle und ihren dominierenden 
Erzählmustern mag es geschuldet sein, dass thematisch die stadtrömische 
Bau- und Stiftungstätigkeit prominent hervortritt (und Anlass zu spezifischen 
Sortierungsprinzipien gibt, vgl. S. VII und XV). U. kann aber überzeugend 
konstatieren, dass die päpstlichen „Handlungsfelder und Interaktionspart-
ner“ – die in bewährter Manier (vgl. DA 71, 658 zu dem ähnlich betitelten 
Abschnitt in Reg. Imp. 1,4,3) in einem eigenen Einleitungskapitel behandelt 
sind  – am Anfang des 9.  Jh. auch unabhängig von überlieferungsbeding-
ten Einschätzungsschwierigkeiten (dazu vgl. S.  XIII) überschaubar waren, 
„trotz der aufkommenden Konfliktfelder Bilderverehrung und Gebrauch des 
filioque … kaum Briefkontakte und Gesandtenaustausch mit den byzantini-
schen Kaisern und Patriarchen von Konstantinopel belegt“ sind (S. XIV) und 
demgegenüber etwa die Kontakte nach England Beachtung verdienen (vgl. 
ebd.). Jenseits, oder gerade im Profil des karolingisch-päpstlichen Bündnisses 
mit seinen cis- und transalpinen Etappen zeichnet sich die cathedra Petri im 
vorliegenden Band als das ab, was sie bei allen apostolisch-universalen An-
sprüchen eben zunächst und auch um das Jahr 800 noch war: der Sitz des Bi-
schofs von Rom. In diesem Sinn zeichnet die Regestenzusammenstellung ein 
aussagekräftiges Bild auch durch das, was in ihr nicht vorkommt – etwa eine 
päpstliche Beteiligung an der Aachener Kaiserkrönung Ludwigs  d.  Fr. von 
813 (vgl. lediglich die Affirmationskrönung in Reims im Jahr 816: Nr. 426) 
oder eine Einbeziehung des Papstes in die fränkische Reforminitiative von 829 
(vgl. in Nr. 599 die von U. treffend eingeordnete Teilnahme eines römischen 
Legaten an der im Nachgang veranstalteten Reichsversammlung von Worms). 
Die Präsentation der Regesten folgt den etablierten Richtlinien der Reihe. Wo 
U. Modifikationen z. B. im Hinblick auf die Anordnung für nötig befunden 
hat, sind sie – wie im Fall der oben angedeuteten so auch bei einer Ausnah-
meregelung zum Umgang mit Näherungsdatierungen (vgl. S. XV) – schlüssig 


